










GEMA

Zusatzvereinbarung Nr. 11
zum Gesamtvertrag
vom 20./28.04.1983

(1510422800)

Zwischen

der GEMA, Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanischeVervielfäftigungsrechte, Sitz Berlin,
vertreten durch ihren Vorstand, Dr. Harald Heker (Vorstandsvorsitzender), Lorenzo Colombiniund Georg O&ler,
Bayreuther Straße 37, 10787 Ber‘in,
Rosenheimer Straße 11, 81667 München,

und

dem Bund Deutscher Zupfmusiker e.V., Sitz Hannover,
vertreten durch den Präsidenten, Thomas Kronenberger,
Postfach 13 20, 55003 Mainz,

wird folgende Vereinbarung geschlossen:

Der Gesamtvertrag vom 20./28.4.1983 und die Zusatzvereinbarung Nr. 1 werden ab01.01.2014 mit nachstehenden Maßgaben fortgesetzt:



1.

In Abänderung der Ziffer 2 (1) der Zusatzvereinbarung Nr. 1 beträgt die Vergütung

im Jahr 2014 EUR 23.215,50 netto

sowie

im Jahr 2015 EUR 24.640,00 netto

zuzüglich der jeweils gesetzlich festgelegten Umsatzsteuer (zurzeit: 7 %).

Für die Jahre ab einschließlich 2016 wird die jährliche Pauschale wie folgt errechnet:Grundlage ist die auf Basis der jeweils relevanten Tarife bewertete tatsächliche Musiknutzungdes Vorjahres. Der so ermittelte Betrag wird um einen 12 %igen pauschalen Kulturnachlassreduziert. Von diesem Betrag wird anschließend der 20 %ige Gesamtvertragsnachlassabgezogen. Das Ergebnis stellt die Vergütung ohne Umsatzsteuer dar.

2.

Die Ziffer 2 (2) der Zusatzvereinbarung Nr. 1 (Zahlungsmodalitäten) wird wie folgt neugefasst:

Der Pauschalbetrag für 2014 ist unmittelbar nach Vertragsabschluss nach Rechnungsstellungdurch die GEMA fällig und zahlbar. Ab einschließlich 2015 ist der Betrag jährlich nachRechnungsstellung durch die GEMA zum 30.6. fällig und zahlbar.

3.

Ergänzend zu den Bestimmungen zur Einreichung von Musikfolgen wird folgendes vereinbart:

Kommt ein Veranstalter der Verpflichtung zur Programmeinsendung nicht nach, ist die GEMAberechtigt, für jeden Fall der Versäumnis vom Veranstalter die Hälfte des eingeräumtenGesamtvertragsnachlasses zu beanspruchen. Bei pauschal abgegoltenen Musikaufführungenwird als Basis der Berechnung die fiktive Vergütung ermittelt. Die weiterhin bestehendeVerpflichtung zur Programmaufstellung und —einsendung bleibt hiervon unberührt.

4.

In Abänderung der Ziffer 6 der Zusatzvereinbarung Nr. 1 wird diese Vereinbarung für die Zeit

vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2015

geschlossen. Die gesamtvertraglichen Regelungen werden jeweils um ein Jahr fortgesetzt,wenn nicht spätestens ein Monat vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.
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